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	Politische Gemeinde Unterstammheim

Gemeindehausplatz 2,  8476 Unterstammheim 




Besoldungsverordnung

der Gemeinde Unterstammheim

4. Juni 2008

I 
Allgemeines
Gestützt auf Art. 11, Ziff. 1 der Gemeindeordnung vom 1. Juni 2008 erlässt die Gemeinde-versammlung folgende Besoldungsverordnung:

Art. 1
Geltungsbereich
Diese Besoldungsverordnung regelt:

· die Entschädigung von Behörden und Kommissionen

· die Entschädigung der Einzelbeamtungen

· die Entschädigung der Funktionäre und Funktionärinnen

· das Arbeits- und Besoldungsverhältnis der Angestellten
Art. 2
Rechtsgrundlagen
Soweit diese Verordnung und allfällige darauf gestützt erlassene Vollziehungsbestimmungen keine anderslautenden Regelungen enthalten, ist das übergeordnete kantonale Recht sinngemäss anzuwenden, insbesondere das Gesetz über das Arbeitsverhältnis des Staatspersonals (Personalgesetz) samt darauf gestützt erlassene Verordnungen.

Art. 3
Kompetenzen
Die Schaffung von Stellen, Wahlen etc. ist in der Gemeindeordnung geregelt. Für die Festsetzung der Besoldung/Entschädigung aller nicht in dieser Verordnung erwähnter Kommissionen und Funktionäre sowie teilzeitlich angestellter Personen ist der Gemeinderat zuständig.

II
Behörden und Kommissionen

Art. 4
Grundsatz
Den Behörden- und Kommissionsmitgliedern werden für die Erfüllung ihrer Aufgaben gemäss den Bestimmungen im Anhang pauschale Jahresbesoldungen ausgerichtet. Damit sind folgende Aufgaben und Verrichtungen abgegolten:

· Aktenstudium, Sitzungsvorbereitung

· Anträge vorbereiten

· Rechnungen prüfen und visieren

· Anträge für Gemeindeversammlungen vorbereiten

· Anlässe ohne Sitzungs- und Versammlungscharakter

· Bürokosten

· Fahrspesen im Ortsverkehr
Für folgende ausserordentlichen Aufwendungen besteht Anspruch auf separate Entschädigung. Wo möglich werden diese separaten Entschädigungen der entsprechenden Funktion, bzw. dem entsprechenden Projekt belastet:

· Sitzungen des Gemeinderates/der RPK

· Sitzungen in Kommissionen

· Sitzungen im Ressort mit Dritten (länger als ½ Stunde)

· Sitzungen im Rahmen von definierten Projekten

· Tagungen, Kurse, Weiterbildung

· Fahrspesen (ausser Ort) und Barauslagen
Sämtliche Gebühreneinnahmen gehen in die Gemeindekasse.

III
Einzelbeamtungen

Art. 5
Grundsatz
Für die Einzelbeamtungen werden für die Erfüllung ihrer Aufgaben Jahresbesoldungen gemäss den Bestimmungen im Anhang ausgerichtet. Darin sind sämtliche Auslagen für die Verrichtung des Amtes, Bürokosten, Fahrspesen im Ortsverkehr sowie die Ferienentschädigung enthalten.

Zusätzlich entschädigt werden gemäss Ansätzen im Anhang die Teilnahme an Versammlungen und Weiterbildungskursen. Über die Kostenübernahme für notwendige Büroeinrichtungen, EDV-Programme etc. entscheidet der Gemeinderat.
Allfällige Gebühren des Gemeindeammanns und Betreibungsbeamten / der Gemeinde-amtsfrau und Betreibungsbeamtin sowie des Friedensrichters / der Friedensrichterin verbleiben dem/der Beamten/in.

IV
Funktionäre und Funktionärinnen

Art. 6
Grundsatz
Die nebenamtlichen Funktionäre werden gemäss den Ansätzen im Anhang entschädigt. Zusätzlich entschädigt werden gemäss den Ansätzen im Anhang die Teilnahme an Versammlungen und Weiterbildungskursen. Über die Kostenübernahme für notwendige Büroeinrichtungen, EDV-Programme etc. entscheidet der Gemeinderat.

Allfällige Gebühren fallen in die Gemeindekasse.
V
Angestellte

Art. 7
Übergeordnetes Recht / Anstellungsverhältnis
Soweit diese Verordnung keine abweichenden Regelungen enthält, gelten für die voll- und teilzeitlich Angestellten der Gemeinde das Personalgesetz und seine Ausführungsbestimmungen sinngemäss. Das Arbeitsverhältnis des Gemeindepersonals ist öffentlichrechtlich. Vorbehalten bleibt die Wahl auf Amtsdauer, soweit dies durch übergeordnetes Recht ausdrücklich vorgeschrieben ist.

Art. 8
Besoldung, Teuerungszulagen, Ferien, Arbeitszeit
Die entsprechenden Kompetenzen zur Festlegung der Besoldungen, Teuerungszulagen, Kinderzulagen, dienstliche Auslagen, Ferien, Arbeitszeit etc. liegen für die Gemeinde Unterstammheim, gemäss § 40 – § 43 und § 52 des Kantonalen Personalgesetzes, beim Gemeinderat. Er ist dabei an die Entscheide des Regierungsrates für das Staatspersonal nicht gebunden.

Art. 9
Lernende
Das Lehrverhältnis richtet sich nach den Bestimmungen des OR über den Lehrvertrag und nach der besonderen vertraglichen Regelung mit dem gesetzlichen Vertreter des Lernenden.

Art. 10
Sitzungsgeld
Den Angestellten steht für die Teilnahme an Sitzungen in den Behörden und Kommissionen, für Augenscheine und ähnliche dienstlichen Verrichtungen ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeit ein Sitzungs- oder Taggeld gemäss den Ansätzen im Anhang zu.

VI
Gemeinsame Bestimmungen

Art. 11
Spesen
Die notwendigen Barauslagen sowie allfällige Fahrkosten für dienstliche Verrichtungen (mit Ausnahme der Bestimmungen in Art. 4 und 5) werden ersetzt. Für auswärtige Hauptmahlzeiten wird eine Pauschale, gemäss Ansatz im Anhang ausgerichtet.

Art. 12
Versicherungen
A Behörden
Die Gemeinde versichert auf ihre Kosten die Mitglieder der Behörden und Kommissionen gegen Unfall gemäss UVG und Haftpflicht bei amtlichen Verrichtungen.


B Nebenamtliche Funktionäre

Die Gemeinde versichert auf ihre Kosten die nebenamtlichen Funktionäre der Gemeinde gegen Unfall gemäss UVG und Haftpflicht bei amtlichen Verrichtungen.


C Personal
Die Gemeinde versichert auf ihre Kosten das Personal für Betriebs- und Nichtbetriebsunfall gemäss UVG.
Die Gemeinde ist zuständig für Haftpflicht und Amtskautionsversicherungen.
Die Gemeinde ist für die berufliche Vorsorge der Beamtenversicherungskasse des Kantons Zürich (BVK) angeschlossen. Die Angestellten sind gemäss den Bestimmungen der BVK versichert. Der Gemeinderat ist befugt, die berufliche Vorsorge auch bei einem anderen, gleichwertigen Institut abzuschliessen.

Art. 13
Teuerungsanpassungen
Sämtliche Ansätze gemäss Anhang können jährlich der Teuerung, gemäss Landesindex der Konsumentenpreise, angepasst werden. Der Entscheid bezüglich der Anpassung liegt beim Gemeinderat.

VII
Schlussbestimmungen

Art. 14
Ergänzende Bestimmungen
Der Gemeinderat erlässt, soweit erforderlich, ergänzende und ausführende Vollziehungsbestimmungen zu dieser Verordnung.

Art. 15
Inkrafttreten
Diese Besoldungsverordnung tritt nach der Genehmigung durch die Gemeindeversammlung rückwirkend auf den 1. Januar 2008 in Kraft.

Sie ersetzt die Besoldungsverordnung vom 2. Januar 1999 sowie alle weiteren, mit dieser Verordnung im Widerspruch stehenden Bestimmungen.


NAMENS DER GEMEINDEVERSAMMLUNG



Der Präsident:
Der Schreiber:



Martin Schwager
Heinz Frick
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Anhang zur Besoldungsverordnung

Entschädigungen





2008


2009


2010


2011











+ 1.7% RRB




+ 1.1% RRB
Für die Entschädigungen der Mitglieder der nachfolgenden Behörden und Kommissionen werden die nachfolgenden Besoldungen festgelegt:

A Gemeinderat
Mitglieder
Fr.
9'000.–
Fr.
9‘153.–
Fr.
9‘153.–
Fr.
9‘254.–
Zulage Gemeindepräsident
Fr.
9'000.–
Fr.
9‘153.–
Fr.
9‘153.–
Fr. 
9‘254.–


B Rechnungsprüfungskommission
Pauschale für gesamte Kommission
Fr.
4’200.–
Fr.
4‘271.–
Fr.
4‘271.–
Fr.
4‘318.–
Zulage für Buchprüfung
Fr.
2’100.–
Fr.
2‘136.–
Fr.
2‘136.–
Fr.
2‘160.–


C Wahlbüro
Entschädigung nach Aufwand
Fr.
37.– / h
Fr.
37.65 / h
Fr.
37.65 / h
Fr.
38.05 / h
D Friedensrichter
Pauschale
Fr.
1'600.–
Fr.
1‘627.–
Fr.
1‘627.–
Fr.
1‘645.–
E Ackerbausteller/in
Entschädigung nach Aufwand
im Gemeindestundenansatz
Fr.
32.– / h
Fr.
32.50 / h
Fr.
32.50 / h
Fr.
32.85 / h
F Feuerschauer/in

Grundpauschale
Fr.
1'300.–
Fr.
1‘322.10
Fr.
1‘322.10
Fr.
1‘337.–
zusätzlich Entschädigung nach Aufwand
im Gemeindestundenansatz









2008


2009


2010


2011











+ 1.7% RRB




+ 1.1% RRB
G Gemeindeweibel/in
Grundtarif pro Umgang
Fr.
85.–
Fr.
86.45
Fr.
86.45
Fr.
87.40
Pro zusätzliches Blatt
Fr.
15.–
Fr.
15.25
Fr.
15.25
Fr.
15.40
Abstimmungsunterlagen
Fr.
180.–
Fr.
183.05
Fr.
183.05
Fr.
185.05
H Tag- und Sitzungsgelder
Sitzungsgeld
Fr.
70.–
Fr.
71.20
Fr.
71.20
Fr.
72.–
Taggeld für halben Tag
Fr.
130.–
Fr.
132.20
Fr.
132.20
Fr.
133.65
Taggeld für ganzen Tag
Fr.
260.–
Fr.
264.40
Fr.
264.40
Fr.
267.30
Gemeindestundenansatz
Fr.
32.–
Fr.
32.50
Fr.
32.50
Fr.
32.85


I Ausweartige Hauptmahlzeiten
Fr.
20.–

J Reinigungsarbeiten


Fr.
28.45
Fr.
28.45
Fr.
28.75
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